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Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,

ein mehrjahriger Prozess kann abgeschlos-
sen werden — die Standardisierte Leistungsbe-
schreibung Verkehr und Infrastruktur erscheint
mit 1. November 2024. Erfreulich ist, dass wirvor
drei Jahren diesen Termin vereinbart haben und
nun, trotz der Komplexitat der Zusammenarbeit
von mehreren Ausschiissen und insgesamt 200

Personen — dieses Datum exakt eingehalten
werden konnte. Die Neuausgabe enthdlt nun
65 Leistungsgruppen mit ber 6.000 Positio-
nen und mehr als 25.000 Folgepositionen; zwei
Leistungsgruppen sind dabei neu: LGs4 ,,Um-
weltingenieurbau, Ingenieurbiologie, Wasser-
bau“ und LG73 ,Instandsetzungsarbeiten UT".
Das Besondere dieses Mal: Parallel wird ein
Arbeitspapier mit dem Titel ,Leitfaden fiir die
nachhaltige, recyclinggerechte Ausschreibung®
verbffentlicht, welches die Verkehrstrager und
deren Planer anregen soll, auf nachhaltige Aus-
schreibungspositionen zuzugreifen: So gibt es
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eine eigene Leistungsgruppe ,Verwertung®, die
ausschlieBlich Positionen firr Vor-Ort Wieder-
verwendung bzw. Verwertung enthalt.

Damit wollen wir einen Beitrag leisten, die Aus-
schreibung zu 6kologisieren. Ein weiterer Schritt
wird die Erstellung einer zur Leistungsbeschrei-
bung passenden Oko-Datenbank sein, die auf
elektronischem Weg mit dieser verknipft wer-
den wird und damit die THG-E der Verkehrspro-
jekte abgeschatzt werden kénnen. Dazu hoffen
wir 2025 eine Beta-Version anbieten zu kénnen.

Dipl.-Ing. Martin Car
Generalsekretdr der FSV

RVS 03.06.11 — Eisenbahnkreuzungen:
Zusammenwirken von Sachverstandi-
gen fiir Straflenplanung und Eisen-
bahnwesen

Grundsatzlich wurde die RVS 03.06.11 ,Aus-
gestaltung von StrafBen im Bereich von Ei-
senbahnkreuzungen® entwickelt, um die Zu-
sammenarbeit von Sachverstandigen fir
StraBenplanung und Eisenbahnwesen zu ver-
starken.

Flr die StraRenbenitzer sind Regelungen und
Verhaltensbestimmungen an Eisenbahnkreu-
zungen beinhaltet

— im Eisenbahngesetz 1957,

— in der Eisenbahnkreuzungsverordnung 2012
und

— in der StraBenverkehrsordnung 1960.

Das Eisenbahngesetz bildet die rechtliche
Grundlage fur die Sicherung schienengleicher
Eisenbahniibergdnge, wobei die Straf3enerhal-
ter zur Duldung von Sicherheitseinrichtungen
und Verkehrszeichen verpflichtet sind.

Schienengleiche Eisenbahnibergdnge wer-
den in Eisenbahnkreuzungen und in nicht-6f-
fentliche Eisenbahniibergédnge unterteilt.

GemaR der Eisenbahnkreuzungsverord-
nung liegt eine Eisenbahnkreuzung (EK) dann
vor, wenn im Verlauf einer StraBe mit 6ffent-
lichem Verkehr ein schienengleicher Eisen-
bahniibergang vorhanden ist, unabhangig
davon, ob die Eisenbahn die StraRe Uber-
schneidet oder in sie einmindet.

Die Eisenbahnkreuzungsverordnung (EisbKrV)

beinhaltet keine Regelung fiir nicht-6ffentliche
Eisenbahniibergange.

Die Definition flir StrafSen mit 6ffentlichem Ver-
kehr erfolgt in der StraBBenverkehrsordnung
(StV0). Als solche gelten Strafen, die von je-
dermann unter den gleichen Bedingungen
beniitzt werden konnen. Die StVO verweist
grundsétzlich auf die eisenbahnrechtlichen
Vorschriften.

achien

Bild 1: Eisenbahnkreuzung mit nicht technischer
Sicherung mittels Andreaskreuz, Verkehrszeichen
JHalt" und Zusatztafel ,auf Pfeifsignale achten”

Die MaBnahmen fiir die
StraBenbenitzer  und
die Straenplanung
werden  grundsétzlich
durch die eisenbahn-
rechtlichen Bestim-
mungen bzw. durch die
Eisenbahnbehorde vor-
gegeben, die sich auf
Grund der tatsachlichen
Verhéltnisse auf der
Strafie nicht immer um-
setzen lassen.

»

Dipl.-Ing.
Franz Wagenhofer

Neuauflage Eisenbahnkreuzungs-
verordnung 2012

Die EisbKrV wurde im Jahr 2012 neu erstellt.
Angesprochen von der Neuauflage der EisbKrV
haben sich Fachleute des Arbeitsausschusses
LEisenbahnkreuzungen“ dem Thema ange-
nommen und die RVS 03.06.11 erarbeitet.

Der Arbeitsausschuss besteht aus ca. 2/3 Ex-

perten fiir das Eisenbahnwesen und ca. 1/3 Ex-
perten fur die Straflenplanung.

Sicherungsarten gemdf
Eisenbahnkreuzungsverordnung

Die EisbKrV 2012 sieht folgende Arten der Si-

cherung vor:

— Gewdbhrleisten des erforderlichen Sichtrau-
mes (mit Verkehrszeichen ,Geschwindig-
keitsbeschrankung” oder mit Verkehrszei-
chen ,Halt"),

— Abgabe akustischer Signale vom Schienen-
fahrzeug aus (Verkehrszeichen ,Halt“ und
Zusatztafel ,auf Pfeifsignale achten®),

— Lichtzeichen,
— Lichtzeichen mit Schranken oder
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Bild 2: Technisch gesicherte EK auf einer eingleisigen Eisenbahnstrecke, inkl. Geh- und Radweg;

Sicherung mittels Lichtzeichen mit Schranken

— Bewachung (Regelung durch Armzeichen
oder durch Lichtzeichen).

Ziele bei der Erstellung der RVS 03.06.11

Aus der Sicht der StraBenbeniitzer wurden bei
der Erstellung der RVS folgende grundsatzli-
che Ziele verfolgt:

— das Erkennen und in weiterer Folge die Be-
hebung von Unfallrisiken und Unfallgefah-
ren an Eisenbahnkreuzungen,

— eine leichte und rechtzeitige Erkennbarkeit
der EK, deren Sicherungsart, um erforderli-
chenfalls sicher vor der EK anhalten zu kon-
nen,

— die Gewahrleistung eines sicheren und zi-
gigen Uberquerens der EK bei Beriicksichti-
gung der vorgegebenen Mindestgeschwin-
digkeiten der StrafSenfahrzeuge gemaf der
Eisenbahnkreuzungsverordnung,

— die Sicherstellung eines raschen Raumens
der EK und

— die Vermeidung eines Rickstaues auf die
EK.
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Status der Erarbeitung der RVS 03.06.11

Die RVS 03.06.11 soll als Grundlage fiir Neu-
und Umplanungen von Straen und Wegen im
Bereich der EK sowohl im Freiland als auch im
Ortsgebiet dienen. Sie ist als Erganzung zu den
bereits bestehenden einschlagigen Richtlinien
flr FreilandstraBBen, fir StraRen im Ortsgebiet
und fir Landliche StraBen und Glterwege zu
verstehen.

Mit der RVS sollen moglichst konkrete und pra-
xisorientierte Grundlagen und Planungskriteri-
en flr die StrafSenplaner zur Verfiigung gestellt
werden. Dabei ist ein wesentlicher Grundsatz,
dass die Kreuzung zwischen der StraBenach-
se und der Gleisachse aus Sichtgriinden mog-
lichst rechtwinkelig ausgefiihrt wird.

Im Bereich der EK darf sich die Projektierungs-
geschwindigkeit nicht abrupt dndern.

Die querende StraBe wird im Wesentlichen in
folgende Abschnitte gegliedert:

— Annaherungsbereich
— Eisenbahnkreuzungsbereich und

— Raumbereich

Die Trassierung der Gleise ist strengen eisen-
bahntechnischen Kriterien unterworfen. Da-
raus resultiert eine besonders sorgfaltige
Planung des StrafSenverlaufes unter Berlck-
sichtigung der Anlageverhéltnisse auf der
Bahn im Bereich der EK.

Eine hohe Kompromissbereitschaft zwischen
den Sachverstandigen fur StraRenplanung und
Eisenbahnwesen erfordern besondere Situati-
onen, wie z. B. die

— Lage der EK in einem Bogen der Bahnstre-
cke infolge der erforderlichen Uberhéhung
der Gleise, vor allem bei 2-gleisigen Bahn-
strecken,

— Einmlndung der querenden Strafle unmit-
telbar nach der EK in eine bevorrangte Stra-
e,

— Anordnung von Schutzwegen, Radfahrer-
berfahrten, Bushaltestellen oder Zu- und
Abfahrten im Rdumbereich der EK,

— Einmlndung von StrafSen in die querende
StraBe im Bereich der EK oder

— Anbringung von Bodenmarkierungen oder
Piktogrammen im Bereich der EK.

Die Art und die Notwendigkeit fir die Anbrin-
gung von Verkehrszeichen werden in der Ei-
senbahnkreuzungsverordnung und in der
StVO geregelt.

Die Anbringung der Verkehrszeichen hat ge-
maf3 der EisbKrV zu erfolgen. Bei seitlicher An-
bringung der Verkehrszeichen hat der seitliche
Abstand zwischen dem der Fahrbahn zunachst
liegenden Rand eines StrafRenverkehrszei-
chens und dem Fahrbahnrand im Ortsgebiet
mind. 0,3 m und im Freiland mind. 1,0 m zu be-
tragen.

Mit der 33. Novelle zur StVO wurden die Sei-
tenabstdnde neu festgelegt und diese betra-
gen im Ortsgebiet o m bis 2,5 m und im Frei-
land 0,3 m bis 2,5 m.

Die Einhaltung der Mindestabstande gemaf3
der Eisenbahnkreuzungsverordnung ist fir
die Geringhaltung von Stérungen und Fehlern
an den EK-Sicherungseinrichtungen notwen-
dig. In weiterer Folge werden auch die Beein-
trachtigungen fiir den Eisenbahnbetrieb mi-
nimiert.

Aufgrund der sehr machtigen eisenbahnrecht-
lichen Bestimmungen handelt es bei den erar-
beiteten Manahmen in der RVS 03.06.11 um
Mindestkriterien fur die Strafienplanung.

Durch den § 42 (Bauverbotsbereich) und den
§ 43 (Gefahrdungsbereich) des Eisenbahnge-
setzes wird den Eisenbahnunternehmen auch
in der Umgebung der Eisenbahn ein Mitspra-
cherecht eingerdaumt. Bei der Erstellung der
RVS 03.06.11 wurden dadurch auch wesent-
liche Einschrankungen bzw. Verbote bei der
Anordnung von Fahrbahnanhebungen bzw.
Anrampungen oder die Anbringung von Bo-
denmarkierungen und Piktogrammen im Be-



reich von Eisenbahnkreuzungen durch die Ex-
perten der Eisenbahnunternehmen erwirkt.

Die Anbringung von Randlinien als mafigeben-
de Fahrflachenbegrenzung bzw. die Festle-
gung des Fahrbahnrandes hat zu unterschied-
lichen Auffassungen gefiihrt.

GemanR StVO ist die Fahrbahn der fiir den Fahr-
zeugverkehr bestimmte Teil der Strale und be-
steht aus den Fahrstreifen und Markierungen.
Randlinien dienen zur Anzeige des Fahrbahn-
randes, wobei die Begrenzung der Fahrbahn
durch die Innenkanten der Randlinien erfolgt.
Befestigter oder unbefestigter Seitenstreifen
ist nicht Teil der Fahrbahn.

Entsprechend der RVS 03.03.31 ist die Fahr-
bahn mit dem Begriff ,Fahrflache* definiert.
Die Fahrflache setzt sich aus den Fahrstreifen
zusammen. Die Fahrbahn umfasst die Fahr-
flache und die befestigten Seitenstreifen. Die
Fahrbahn ist Uber die gesamte Breite befes-
tigt.

Bei der Anwendung der RVS 03.06.11 ist so-
mit davon auszugehen, dass die Randlinie die
Fahrflache begrenzt und nicht die Fahrbahn.

Ausblick

— Gemaf der EisbKrV ist die Markierung von
Haltelinien an den Standorten der rechts-
seitigen Andreaskreuze, jedoch nicht na-
her als 3 m vor der ndchstgelegenen Schie-
ne, vorgesehen. Eine Verordnung fur diese
Haltelinien durch die Eisenbahnbehorde
bzw. die Strafsenverkehrsbehorde liegt je-
doch nicht vor. Fur Haltelinien, die infolge
einer Rotlichtiberwachung an der EK auf-
gebracht werden, wird von der StraBenver-
kehrsbehtrde eine Verordnung erlassen.
Eine einheitliche Losung bei der Markie-
rung von Haltelinien an EK ist erforderlich.
Es ist vor allem die Zustandigkeit der Be-
horden (BMK oder Bezirksverwaltungsbe-
horde) zu klaren.

— In der EisbKrV wird sehr umfangreich und
detailliert die Ausgestaltung und Anord-
nung von Lichtzeichenanlagen geregelt.
Mindet jedoch die querende StraRe nach
einer EK, die mit Lichtzeichen gesichert ist,
in eine bahnparallele bevorrangte Strafle
ein, so ist bei zu geringem Abstand, an der
StraBenkreuzung noch zusétzlich eine Re-
gelung mit einer Verkehrslichtsignalanlage
notwendig. Eine Zusammenziehung der Ver-
kehrslichtsignalanlage in Kombination mit
der EK-Sicherungsanlage in eine gemeinsa-
me Sicherungsanlage wird aus Kostengriin-
den fir zielfihrend erachtet. Auf Grund der
sehr strengen eisenbahntechnischen Rege-
lungen ist dies derzeit aber nicht moglich.
Ein Zusammenwirken mit den Experten im
Arbeitsausschuss Stao8 — Planung, Errich-
tung und Betrieb von VLSA wird fir zielfuih-
rend erachtet.

Das Einvernehmen zwischen den Sachver-

standigen fiir Strafenplanung und Eisen-
bahnwesen ist die Basis fiir eine erfolgrei-

che und sichere Ausgestaltung von StraBen
im Bereich von Eisenbahnkreuzungen.

Dies begriindet sich vor allem damit, dass Ei-
senbahnkreuzungen extreme Unstetigkeits-
stellen mit sehr hohem Gefahrenpotential
sind. Eine EK verzeiht keinen Fehler und der
herannahende Zug kann beim Erkennen einer
Gefahr weder ausweichen noch rechtzeitig an-
halten.

Eisenbahnkreuzungen ist vom Sachver-
standigen und vom StraBenbeniitzer
héchste Aufmerksamkeit zu schenken.

Dipl.-Ing. Franz Wagenhofer

Getotete bei Stralenverkehrs-
unfillen in Osterreich —
Entwicklung und Prognose

Das Bundesministerium fir Inneres (BM.) ver-
offentlicht am ersten Werktag jeder Woche die
Anzahl der Verkehrstoten der vergangenen so-
wie auch deren bis dahin seit Jahresbeginn
aufsummierte Anzahl. DefinitionsgemaR sind
Verkehrstote all jene bei einem Verkehrsun-
fall verungliickten Personen, die innerhalb von
30 Tagen an dessen Folgen versterben. Die
Wochenmeldung ist also stets eine vorlaufi-
ge Zahl, da zu den in der Vorwoche gettteten
Personen jene aus der 30-Tage-Frist erst viel
spater sukzessive hinzugezahlt werden (kon-
nen). Fir den wochenaktuellen Vergleich der
Entwicklung eines laufenden Jahres mit friihe-
ren Jahren ist es daher angebracht, nicht die
endglltigen, sondern ebenfalls die vorlaufigen
Zahlen dieser Jahre zu verwenden.

Genau dies ist in Bild 3 dargestellt. Es zeigt die
kumulierte vorldufige Anzahl der Verkehrsto-
ten jeder Woche der Jahre 2016 bis 2024. Der
oft steile Anstieg in der letzten Jahreswoche
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resultiert zum Teil aus den fir den (ebenfalls
eingetragenen) tatsachlichen Jahresendwert
rickwirkend berticksichtigten Verkehrstoten
der 30-Tage-Frist.

Die Entwicklung innerhalb der Jahre 2016 bis
2019 ist zueinander recht dhnlich, auch die Jah-
resendwerte stagnieren weitgehend bei etwas
iber 400. Generell zeigt sich in der warmeren
Jahreszeit, von etwa Mai bis September, eine et-
was stdrkere Zunahme der Getotetenzahlen als
in der kihleren Zeit. 2020 setzte sich die vor-
herige Entwicklung anfangs fort. Mit den Covid-
Lockdowns reduzierten sich die Anzahlen der
wochentlich Getoteten allerdings bis ins Jahr
2021 erheblich. Insgesamt kann in diesen bei-
den Jahren von nahezu 100 Verkehrstoten we-
niger ausgegangen werden, als es ohne die
Pandemie zu erwarten gewesen ware.

Auffallig ist das Jahr 2022: Bis weit in den
Sommer hinein zeigt sich ein Verlauf wie in
den Jahren vor der Pandemie. Ab etwa Sep-
tember jedoch beginnt die Zunahme der Ge-
totetenzahlen deutlich abzuflachen, was bis
Jahresende anhielt, obwohl vor allem der Ok-
tober sowie auch November und Dezember
tiberdurchschnittlich mild waren. Es liegt die
Vermutung nahe, dass wegen der extrem ge-
stiegenen Spritpreise gelegentlich etwas lang-
samer (sparsamer) gefahren wurde — schon
ein geringfligiger Riickgang der durchschnitt-
lichen Flottengeschwindigkeiten reduziert er-
wiesenermafien weit (berproportional die
Wahrscheinlichkeit todlicher Unfalle [1].

Die Hoffnung, dieser positive Trend wiirde sich
2023 fortsetzen, bestatigte sich leider nicht,
die Anzahl der Verkehrstoten 2023 entwickel-
te sich wieder wie in den Jahren vor der Pan-
demie (vgl. Bild 3). Das laufende Jahr 2024
wiederum entwickelte sich von Februar bis
Juni Uberaus giinstig, die Getdtetenzahlen la-
gen teils sogar unter jenen der Pandemiejah-
re. Dies dnderte sich ab Juli leider schlagartig,
die Zunahme der Getéteten ist bis zum Stich-
tag fur diesen Beitrag (09.09.24) starker als
fast all die Jahre zuvor.

450
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Bild 3: Vorldufige Wochenzahlen der Verkehrstoten in Osterreich — Jahresverliufe 2016 bis 2024 (KW36)
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Bild 4: Verlauf der Prognosewerte 2022 bis 2024 (KW36) inklusive 95%-Konfidenzintervall fiir 2023

Bild 3 beinhaltet auch einen Prognosewert
flr den Jahresendwert 2024 inklusive eines
95-%-Konfidenzintervalls. Diese Prognose be-
ruht auf den Wochenergebnissen des BM.I
seit 1.1.2009 bis Ende 2023, also von 15 Jah-
ren bzw. rund 780 einzelnen Wochen. Es liegt
ihr folgende Uberlegung
zugrunde:

Die kumulierte Anzahl
der Verkehrstoten einer
jeden einzelnen Woche
a; eines Jahres stellt ei-
nen Prozentanteil a;o, am
jeweiligen  Jahresend-
wert A, (= 100 %) dar. Bei
bekanntem  Prozentan-
teil ist der Jahresendwert
mit A; = a;*100/a;, aus
jeder kumulierten Wochenzahl errechenbar.

Ass.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.
Wolfgang J. Berger

Flr jede Woche (1 bis 52) der 15 Jahre wurden
die Prozentanteile a;,, am jeweiligen Jahres-
endwert notiert. Fir diese wurden der jewei-
lige Mittelwert m ;% und die Standardabwei-
chung s, errechnet und mit m,o,+1,96*S 0,
das 95-%-Konfidenzintervall geschatzt. Diese
Werte werden flir das laufende Jahr benutzt.
Das heifit, es werden der mittlere Prozentanteil
der kumulierten Wochenzahlen der letzten 15
Jahre und deren Standardabweichung verwen-
det, um aus den aktuellen kumulierten Wo-
chenzahlen 2024 jede Woche aufs Neue den
Jahresendwert 2024 mit dessen 95-%-Konfi-
denzintervall hochzurechnen.

Beispiel: Der mittlere Prozentanteil der Woche
26, also der Jahreshalfte, an den Jahresend-
werten 2009 bis 2023 betrdgt m,,¢9, = 4534 %
und die Standardabweichung s,,o = 3,82.
Aus dem kumulierten Wert der Woche 26 von
130 Verkehrstoten 2024 errechnet sich mit den
obigen Formeln der prognostizierte Jahresend-
wert 2024 mit 287 Verkehrstoten bzw. mit 95 %
Wahrscheinlichkeit mit nicht weniger als 246
und nicht mehr als 343.
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Ein Vorteil dieser einfachen Methode ist, dass
sie unabhéangig von jeder Trendentwicklung
derjahrlichen Getotetenzahlen ist, wie sie sich
mit fallender Tendenz von 2009 bis 2018 ein-
gestellt hat, oder auch unabhangig von star-
ken Abweichungen der Jahresendwerte, wie
2020 bis 2022.

Nachteilig ist, dass bei noch kleinen Prozent-
anteilen der kumulierten Wochenwerte, wie
dies zu Jahresbeginn der Fall ist, der wochent-
lich hochgerechnete prognostizierte Jahres-
endwert stark schwankt. Erst ab etwa April
wird er einigermafen stabil. In Bild 4 ist letz-
teres vor allem fiir das Jahr 2023 gut zu erken-
nen, in dem sich der Verlauf der Getotetenzah-
len innerhalb des Jahres weitgehend wie in
den meisten Jahren zuvor entwickelte. So wich
der Prognosewert ab Ende April nie um mehr
als 35 vom tatsachlichen Jahresendwert ab,
welcher zudem schon ab Woche 2 immer in-
nerhalb des 95-%-Konfidenzintervalls lag. Ver-
lauft die Zunahme der Getotetenzahlen inner-
halb eines Jahres jedoch sehr ungewohnlich,
spiegelt sich das auch im Verlauf des Progno-
sewerts wider. Dies war z. B. 2022 ab Herbst
der Fall (wo der tatsachliche Jahresendwert im
August und September sogar auBerhalb des
95-%-Konfidenzintervalls lag) und ist es im
laufenden Jahr 2024 bis Juni.

Bild 3 ist zum jeweils aktuellen Stand auf der
Homepage des Instituts fiir Verkehrswesen
der BOKU Wien abrufbar: https://boku.ac.at/
rali/verkehr/news/verkehrstote-bei-strassen
verkehrsunfaellen.

Ass.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang J. Berger
w.j.berger@boku.ac.at

Literaturverzeichnis

[1] Elvik, R. (2013): A reparameterisation of the
Power Model of the relationship between the
speed of traffic and the number of accidents and
accident victims. Accident Analysis and Preven-
tion (50) 2013, 854-860

FSV-Tagungen

FSV-Preis 2024
14.11.2024
Riverbox, 1020 Wien

Bundeskongress kommunale
Verkehrssicherheit 2024
21.10.2024

Renaissance Hotel Wien, 1150 Wien

FSV-Schulung

Betriebspersonal von Stralentunneln
18.-21.11.2024
FSV, 1040 Wien

FSV-Seminare

Standardisierte Leistungsbeschreibungen
Version 7 — Updateseminare

11.11.2024

Falkensteinerhotel, 8700 Leoben

28.11.2024
St. Virgil Bildungszentrum, 5020 Salzburg

Ndhere Informationen zu diesen und weiteren
Veranstaltungen und eine Online-Anmelde-
moglichkeit finden Sie auf unserer Homepage
www.fsv.at.

...erwartet Sie ein Bericht tiber die
Standardisierte Leistungsbeschreibung
Verkehr und Infrastruktur.

FSV-aktuell Strafe:

,Osterreich-Teil“ und offizielles Organ des
Bereichs StraBe der Osterreichischen For-
schungsgesellschaft StraBe — Schiene — Ver-
kehr (FSV)

FSV-Geschiftsstelle:
A-1040 Wien, Karlsgasse 5
Tel.: +43 158 55 567

Fax: +43 158 55 567-99
E-Mail: office@fsv.at
http://www.fsv.at

Schriftleitung:

DI (FH) DI Ehrenfried Lepuschitz
(Kommentare, Anregungen, Beitragsideen
usw. erwiinscht!)

Weitere Informationen und Bestellmaglich-
keit der Publikationen der FSV auf
www.fsv.at.

Bei Bestellungen im EU-Raum bitte Ihre UID
bekannt geben (in Deutschland = DE + 9
Ziffern).

Abonnementpreis

der Zeitschriften
Straf3enverkehrstechnik sowie
Straf3e und Autobahn

fiir FSV-Mitglieder ermédBigt!



	FSV-aktuell STRAßE Oktober 2024
	Editorial
	Bericht über Entwicklungen im Bereich der RVS
	RVS 03.06.11 – Eisenbahnkreuzungen: Zusammenwirken von Sachverständigen für Straßenplanung und Eisenbahnwesen

	Beitrag aus den Arbeitsgruppen
	Getötete bei Straßenverkehrsunfällen in Österreich – Entwicklung und Prognose

	Kommende Veranstaltungen und Seminare
	In der nächsten Ausgabe ...


